Dr. Alois Mock-Europa-Stiftung

Unterstützungen für Dissertationen

1. Zweck

Die Europastipendien der Dr. Alois Mock-Europa-Stiftung sollen die Möglichkeit eröffnen, Dissertationen bei europarelevanten Themen einmalig zu unterstützen.

2. Dissertationsunterstützung

2.1. Gefördert werden österreichische Staatsbürger, die an einem europäischen Thema freier Wahl arbeiten und bei denen die Arbeiten für die Dissertation im Laufen sind.

2.2. Die Förderung betrifft die Unterstützung der Druckkosten.

2.3. Bezüglich Fachgebiet haben wir keine Einschränkung, das Thema muss aber europabezogen sein. Bevorzugt sind Themen aus den Bereichen Politikwissenschaft, historische Wissenschaft und Wirtschaftswissenschaft.

2.4. Befürwortung durch den Dissertationsbetreuer

2.5. Maßgebliche Aufbringung von Eigenmitteln

2.6. Für den Fall der Gewährung einer Dissertationsunterstützung verpflichtet sich der Bewerber der „Dr. Alois Mock-Europa-Stiftung“ bei der Drucklegung der Dissertation den Vermerk „mit Unterstützung der Dr. Alois Mock-Europa-Stiftung“ anzubringen, sowie die Überlassung von 2 Exemplaren.

2.7. Umfang der Förderung

2002 werden 4 Dissertationsunterstützungen zu je EUR 360,-- vergeben.

2.8. Bewerbung

Bewerbungen sind an die Dr. Alois Mock-Europa-Stiftung unter dem Kennwort „Mock – Dissertationsunterstützung“ zu richten:

Dr. Alois Mock-Europa-Stiftung

c/o Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste

Kärntner Ring 14/4

A-1010 Wien

Tel.: 0043-1-512 57 60

Fax: 0043-1-512 57 60-10



Stiftungssitz:

Waagplatz 3

A-5020 Salzburg

Tel.: 0043-662-84 13 45

Fax: 0043-662-84 13 43

Für die Dissertationsunterstützung sind folgende Unterlagen beizulegen:

· Maschinegeschriebener Lebenslauf

· Beschreibung des Dissertationsthemas

· Empfehlungsschreiben vom Dissertationsbetreuer

3. Termin
Einreichung bis 15. Februar 2002 (Poststempel)

4. Vergabe
Die Entscheidung über die Vergabe der Dissertationsunterstützung trifft das Kuratorium der Dr. Alois Mock-Europa-Stiftung. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Zuteilung eines Stipendiums.

5. Preisverleihung
Die Preise werden im Juni 2002 in einem feierlichen Rahmen überreicht.

Procedere:

Einreichung:

15. Februar 2002

Senatssitzung:
8. März 2002

Verständigung:
April 2002

Verleihung:

Juni 2002

